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Christbaumverkauf
Der Christbaumverkauf fi ndet heuer am 09.12.2025 in 
der Zeit von 17.00 – 19.00 Uhr beim Recyclinghof statt.

Nikolausbesuch
Alle Interessierte, die am 05. Dezember 2025 einen Haus-
besuch des Nikolauses mit Gefolge wünschen, sollten 
sich bis spätestens 02. Dezember 2025 unter Angabe einer 
Telefonnummer bei 

Thomas Trenkwalder
Mobil: 0676 319 41 16 (ab 17.00 Uhr)
thomas.trenkwalder17@gmail.com
oder Anton Ruland
Mobil: 0676 703 54 77

oder Gemeindeamt – Bürgerbüro
Tel. 63602-10 (Vormittag)
gemeinde@hoefen.tirol.gv.at

melden. Die Hausbesuche beginnen ab ca. 18.00 Uhr. 

In diesem Zusammenhang ergeht wieder der Aufruf an 
alle Krampusse, ihre traditionelle Tätigkeit ausschließ-
lich auf den 5. Dezember zu beschränken!
Wir danken allen Mitwirkenden für ihre Bemühungen!

Sternsinger in Höfen unterwegs
03. Jänner 2026: Graben, Untere und Obere Platte, Graben
                            und Bergbahnstraße jeweils ab 15.00 Uhr
04. Jänner 2026: Oberhöfen und Unterhöfen 
                            jeweils ab 14.00 Uhr
05. Jänner 2026: Hornberg ab 14.00 Uhr

Reutte on Ice
Wie in den vergangenen beiden Jahren hat der Gemeinderat 
auch heuer wieder beschlossen, Kinder beim Besuch des 
Eislaufplatzes in Reutte fi nanziell zu fördern. Somit werden 
Kinder im Alter ab dem 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 
15. Lebensjahr beim Kauf einer Saisonkarte mit € 18,00 
unterstützt.  Nach Abzug dieser Förderung beträgt die Sai-
sonkarte für eine Kinder-Saisonkarte nur noch € 18,00 pro 
Kind. Die Unterstützung wird auch auf die Familienkarte 
angerechnet. Um die Sonderpreise in Anspruch zu nehmen, 
ist eine aktuelle Meldebestätigung sowie ein aktuelles Foto 
(am besten in digitaler Form) notwendig. 

Eislaufplatz beim Fußballplatz
Aufgrund eines speziellen Angebotes der Firma AST wird 
heuer ein kleiner Eislaufplatz mit 10 x 20 m beim Kunstra-
senplatz im Sändle errichtet. Dieser soll vor allem Kindern 
im Kindergarten- und Volksschulalter dienen.
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Schollenwiesenlift bleibt geschlossen
Wir möchten darüber informieren, dass unser Schollen-
wiesenlift in dieser Wintersaison leider nicht in Betrieb 
genommen werden kann. 

Die Gründe dafür sind vielfältig: 
• Da wir ausschließlich auf Naturschnee angewiesen 

sind, ist die Planung äußerst unsicher. 
• Es gestaltet sich sehr schwierig, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu finden, die den Lift betreiben – zumal 
im schlimmsten Fall nur für zwei bis drei Wochen eine 
Beschäftigung möglich wäre. 

• Zudem erfordert der Betrieb des Liftes finanzielle 
Mittel, die in der derzeit allgemein angespannten Lage 
aller Gemeinden schwer zu rechtfertigen wären. 

Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung. Sie 
wurde nach sorgfältiger Abwägung getroffen und soll  
sicherstellen, dass die Ressourcen unserer Gemeinde  
verantwortungsvoll eingesetzt werden. Es wird jedoch an 
einer Lösung für die kommenden Jahre gearbeitet.

Wohngebiet Graben
Im Wohngebiet Graben ist derzeit noch eine Doppelbau-
platzhälfte mit 358 m² frei. Nähere Auskünfte dazu kön-
nen gerne beim Gemeindeamt eingeholt werden.
Derzeit entsteht ein weiterer Wohnblock der Wohnbauge-
sellschaft Frieden mit 12 Wohnungen. Die Wohnbauge-
sellschaft wird in nächster Zeit einen Postwurf aussenden. 
Im Anschluss daran können die jeweiligen Anmeldungen 
eingebracht werden.

Gras- und Strauchschnittplätze
Die Gras- und Strauchschnittplätze sind ab sofort über den 
Winter gesperrt. Es dürfen daher über den Winter wieder 
keine Ablagerungen erfolgen. Die Christbäume können 
während der Recyclinghof-Öffnungszeiten vom 07. bis 
24.01.2026 kostenlos abgegeben werden.

Müllabfuhr
Die Müllabfuhr wurde neu ausgeschrieben, diese wurde 
aber noch nicht vergeben. Wir werden daher rechtzeitig 
noch den Müllabfuhrkalender bekanntgeben. 
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Wichtiger Hinweis für Straßenanrainer
Nach § 50 Abs. 3 Tiroler Straßen-
gesetz hat die Behörde dem Eigen-
tümer eines Grundstückes, auf dem 
sich Bäume, Sträucher und sonsti-
ge Pflanzen befinden aufzutragen, 
diese zurückzuschneiden oder zu 

beseitigen, soweit das Schutzinteresse der Straße dies er-
fordert. Die Anrainer an den öffentlichen Straßen werden 
daher ersucht, überhängende Sträucher, Äste und Hecken 
zurückzuschneiden, damit eine ungehinderte Benützung 
der Fahrbahn und der Gehsteige möglich ist. Besonders im 
Winter behindern immer wieder herabhängende Äste die 
Schneeräumung.

Wie bereits in Gemeindeinformationen mitgeteilt, möchten 
wir nochmals darauf hinweisen, dass es künftig zu unter-
lassen ist, den Schnee von den jeweiligen Grundstücken 
auf die Straße oder die Gehsteige zu schaufeln. Sollte sich 
ein Verkehrsunfall aufgrund von widerrechtlichen Schnee-
ablagerungen ereignen, wird der jeweilige Verursacher zur 
Verantwortung gezogen.

Blutspenden in der Hahnenkamm Halle


